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Alte Begriffe aus Nordostdeutschland
(Preußen, Pommen, z. T. auch Mecklenburg)

von Elmar Bruhn, Lohkamp 13, 22117 Hamburg

Abbau, Ausbau, die Errichtung neuer Bau-
ernhöfe, mit Aufgabe der alten, außer-
halb des Dorfes, hervorgegangen aus der 
S Separation. Der Begriff A. wurde 
auch angewandt auf die Anlage von Vor-
werken bei großen Gütern.

Abdecker, mit der Beseitigung, u. a. dem 
Abledern, von Tierkadavern handwerks-
mäßig beschäftigt, oft an ein Rittergut 
gebunden.

Abrünstige, ausgeblutete, verschuldete Bau-
ern, heruntergewirtschaftete Hofstellen.

Abzugsgeld, Abfahrtsgeld, Nachsteuer 
(lat.: gabella emigrationis), eine von dem 
Vermögen des Auswandernden an den 
Staat, die Gemeinde, früher auch an den 
Grundbesitzer zu zahlende Abgabe. Sie 
wurde am 3. Febr. 1815 bei Einführung 
der Freizügigkeit (Art. 18 der Deutschen 
Bundesakte) in den deutschen Bundes-

Quellen: 
Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie …, 10 Aufl., F. A. Brockhaus, Leipzig 1851
Brockhaus Konservationslexikon, 14. Aufl., Leipzig 1908
Gerholz, Heinrich: Gerholzkartei. Eine Sammlung alter Berufsbezeichnungen, Haberkorn, Eugen u. 
 Wallach, Lübeck 2005
Friedrich, Joseph: Hilfswörterbuch für Historiker. Mittelalter und Neuzeit. Bern–München 1964
Lampe, Karl. H.: Latein I für den Sippenforscher, Limburg 1965
Meyers Konversations-Lexikon, 3. Aufl., Leipzig 1876
Pierer’s Universallexikon, Altenburg 1830
Spruth, Herbert: Die Hausmarke, Wesen und Bibliographie, Neustadt a. d. Aisch 1960
Verdenhalven, Fritz: Familienkundliches Wörterbuch, Neustadt a. d. Aisch 1964
Wecken, Friedrich: Familiengeschichtsforschung in Stichworten, Leipzig 1936
Zedler: „Grosses vollständiges Reallexikon …“, Halle–Leipzig 1732ff.

Abkürzungen: 
lat. = lateinisch, MA = Mittelalter, mhd. = mittelhochdeutsch, ndt. = niederdeutsch,
S Hinweis auf Sachwort
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 staaten aufgehoben. Nach Zahlung dieser 
Steuer wurde der Abzugsbrief (Freibrief) 
ausgestellt.

Ackerbürger, Bürger einer Stadt, der in 
oder auch außerhalb der Stadt teilweise 
oder ganz den Ackerbau als Gewerbe 
betreibt.

Adjunkt, Adjunet = Amtshelfer, beigefüg-
ter stv. Beamter.

Afterlehn, ein vom Lehnsmann weiter ver-
liehenes Lehn.

Aftermiete, das (teilweise) Wiedervermieten 
an einen Dritten.

Afterpacht, ein (teilweises) Weiterverpach-
ten eines erpachteten Grundes oder Hau-
ses.

Akzise, Accise, Ziese, Verbrauchssteuer auf 
verschiedene Güter (z. B. Bier, Wein, 
Salz).

Allmende, Gemeindegut (Weide, Wald), das 
gemeinschaftlich genutzt wurde. 

Allod, Allodialgut, freies Grundeigentum, 
im Gegensatz zum SLehngut.

allodialisieren, ein Lehn zum Allod umwan-
deln.

Altenteil, Ausgedinge, Auszug, Leibge-
dinge, Leibzucht, Teil von Rechten 
verschiedener Art, die dem Altenteiler 
ganze oder teilweise Versorgung sichern 
sollen. Durch Vertrag verpflichtet sich 
der oder die Altenteiler zur Übereignung 
seines/ihres Grundbesitzes (Bauernhof), 
während der Erwerber sich seinerseits 
verpflichtet, für den oder die Altenteiler 
bestimmte Leistungen (Lieferung von 
Lebensmitteln, Kleidung, Heizmaterial, 
Bargeldrente) zu übernehmen. Hierzu 
gehört im Allgemeinen auch die Absi-
cherung im Grundbuch. 

Altermann = Richter
Alt-Pommersche Landstube, Vor- und 

Hinterpommersche Landstube, alte 

Bezeichnungen für die späteren „engeren 
Ausschüsse“ der Kommunal-Landtage, 
die u. a. auch den SLandkasten-Bevoll-
mächtigten ernannten und für die Kon-
trolle von Verwaltungs- und Kommu-
nal-Angelegenheiten durch die Stände 
zuständig waren. 

Alumnat, Alumneum, Lehranstalt mit In-
ternat, in dem der Schüler (Alumnus) ne-
ben dem Unterricht auch Kost, Logis und 
Pflege unentgeltlich oder gegen geringe 
Entschädigung erhält.

Amtsdorf, ein Dorf, das unmittelbar unter 
fürstlichen Ämtern stand, im Gegensatz 
zum S Gutsdorf, das unter der Grund-
herrschaft stand.

Angeld, Aufgeld, Draufgeld, Abzugsgeld, 
Handgeld, ein Zuschlag der unmittelbar 
nach Vertragsabschluss vom Käufer oder 
Mieter gezahlt wurde, um einen Rück-
tritt vom Geschäft zu erschweren.

Anger (S Dorffreiheit), der A. wurde we-
gen oft relativ schlechten Bodens als 
Wiese genutzt, war auch häufig der zen-
trale Dorfplatz mit Brunnen und wurde 
als Schafweide von der Allgemeinheit 
genutzt.

Appellationsrecht der Bauern, mit der Er-
richtung des Reichskammergerichts im 
Jahre 1495 wurde es auch in deutschen 
Landen möglich, Urteile überprüfen zu 
lassen, so war nach den grundherrlichen 
Gerichten die Appellation eines landes-
herrlichen oder Hofgerichts möglich, da-
durch wurde das Bauernlegen zwar nicht 
unterbunden, dennoch in manchem Fall 
gemildert. 

Arrendator, (Guts)Pächter.
Austköst, ndt. Erntedankfest.

Fortsetzung folgt.
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Bader, Badstubenbesitzer, aber 
auch Bartscherer.

Badstuben, der Öffentlichkeit 
zugängliche Badehäuser.

Bank, Fleischbank, Fleischver-
kaufsstand.

Banngerechtsame, → Zwangs- 
und Bannrechte

Bannmeile, im MA das Gebiet 
von 1 Meile im Umkreis um 
eine Stadt, innerhalb dessen 
dem Gewerbe der Stadt 
keine Konkurrenz gemacht 
werden durfte.

Bannmüller, ein Müller, der 
eine (Bann-)Mühle mit → 
Mahlzwang betreibt.

Bannwald (Bannforst), hier war 
das Jagen nur der Herrschaft 
vorbehalten.

Bannwasser, ein Gewässer, 
in dem der Untertan nicht 
fischen durfte.

Baudienstgeld, siehe unter → 
Dienste.

Bauerbrauen, Erlaubnis zum 
zeitweiligen Bierbrauen im 
Dorfe, meistens durf-ten die 
Bauern gegen Entrichten der 
→ Bierziese (Biersteuer) 
dreimal im Jahr Konvent 
(Dünnbier) brauen.

Bauernding, → Schulze.

Bauernlegen, das Einziehen und 
Auskaufen gutsherr-licher 
und auch freier Bauernhöfe, 
auch die Kün-digung von → 

Laßbesitz, das Einziehen von 
Hufen und die Umsetzung 
von → Pachtbauern, die 
damit ihren Hof verloren, 
fällt, genau wie das Verjagen 
(→ Exmission) unter das 
B., welches in Preußen 
erst mit Aufhebung der 
→ Leibeigenschaft (→ 
Bauernbefreiung) im 
Jahre 1807 eingedämmt 
werden konnte (→ Edikt v. 
9.10.1807).

Bauernordnung(en) (Bauer-
Ordnung), Gesetz zur 
Regelung der Rechte und 
Pflichten zwischen der 
Herrschaft und den meist 
lehnsabhängigen Bauern, 
durch die Bauern- und 
Schäferordnung v. 1616, 
erlaubte Philipp II. von 
Pommern in seinem Gebiet 
das → Bauernlegen.

Bauernstelle, Bauernhof, 
Bauernwirtschaft, hatte  
im MA 2–4 Hufen, →  
Ritterhöfe waren damals  
nicht unbedingt größer,  
sondern lediglich abgaben- 
frei (außer Leistungen an 
Pfarre und Kirche).

Bede, Urbede, Steuer, Schoß.

Beutenheide, Bienenzucht, 
Imkerei.

Biergeld, von den Ständen 
erhobene Abgabe, auch 
Bierzins, Biergroschen, 
Bierziese genannt.

Bierherren, hatten das Recht, 
Bier zu brauen.

Bierzwang, Bezeichnung für 
die zwangsweise Abnahme 
eines bestimmten (Amts-/ 
Guts-)Bieres ungeachtet der 
Qualität und des Preises.

Brachbesömmerung, Anbau  
von Hackfrüchten (Brach-
früchte) auf der Brache.

Brache, eine Zeit lang un-
bestelltes Ackerstück zur  
Erholung des Bodens auf  
Grund der Dreifelderwirt-
schaft. Es wurde erkannt,  
dass man durch eine be- 
sondere Fruchtfolge (Hack-
fruchtanbau) die Brache 
nicht mehr einzuhalten 
braucht.

Budenleute, → Pfefferstellen.

Büdner, Freileute, Häusler, 
Hausleute, Eigenkätner. Be-
sitzer einer kleinen Stelle 
mit Kate (Wohnhaus) und 
manchmal auch mit etwas 
Eigenland. Den Büdner 
finden wir auf Kirchen-
, Domänen-, adligen und  
kölmischen Grund. Er zahlt 
einen geringen Grundzins, 
ist aber Eigentümer, der  
sein Eigentum frei ver-
kaufen, vererben und auch 
beleihen kann. Da die B. vor 
der → Separation, auch das 
Recht auf die Ge-meinweide 
hatten, wurden sie danach 
im Allgemeinen mit einigen 
Morgen Land abgefunden.

Bürger, Einwohner einer Stadt, 
die das → Bürgerrecht 
besaßen.

Alte Begriffe aus Nordostdeutschland
(Preußen, Pommen, z. T. auch Mecklenburg)

von Elmar Bruhn, Lohkamp 13, 22117 Hamburg

1. Fortsetzung
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Vorrechte (Steuerbegünstigung, Land-
standschaft, Jagdrecht, Fischereirecht, 
Braugerechtigkeit, Mühlenzwang usf.) 
besaß. Im Gegenzug dieser Rechte musste 
der ritterbürtige Grundbesitzer in alter Zeit 
die Ritterdienste beim Lehnsherrn 
versehen.
 
Ritterhöfe, waren abgabenfrei, bis auf 
Leistungen an Pfarre und Kirche.
 
Ritterland, wurde auch die Gutsfeldmark 
eines Euro Rittergutes genannt.
 
Ritterlehen, ein vom Landesherrn verlie-
henes Lehn.
 
Ritterschaft, nach dem Untergang des ma. 
Ritterwesens bildete sich die Ritterschaft 
als politischer Stand des niederen Adels 
(Geburtsstand) gegenüber dem „hohen 
Adel“ der Fürsten und dem Bürger- und 
Bauernstand. Die Ritterschaft, d.h. 
die landtagsfähigen Rittergutsbesitzer, 
besaß teilweise eigene Korporationen, die 
Einfluss auf die Landtage hatten. Sie hielt 
bisweilen Versammlungen ab, die Ritterta-
ge genannt wurden. 
 
Rittersitz, Burg oder Schloß.
 
Rossdienst, Ritterdienste.
 
Säkularisation (Sequestration, Aufhe-
bung), ist die Überführung von kirchlichen 
ins weltliche Eigentum. Durch die Refor-
mation gelangten auch geistliche Territorien 
in die Hände von protestantischen Fürsten. 
Klöster wurden säkularisiert (aufgehoben) 
und häufig in Damenstifte umgewandelt.

Scharfrichter = Henker.

Scharwerker Hofgänger.
 
Scharwerksbauer, waren in Preußen die 
Bauern, die vom Amt oder von privaten 
Grundherren einen Bauernhof zur erblichen 
Nutzung bekommen hatten und statt Zins 
Scharwerksarbeit leisten mussten.
 
Scharwerksfreibauern, waren dagegen 
vom Scharwerksdienst befreit, mussten 
dafür aber einen höheren Zins zahlen.
 
Schattenhufe, ist ein fingierter Begriff zur 
Besteuerung der Einwohner, die keinen 
Acker (Realhufe) besaßen. Die Sch. wurde 
später zu einem Ackermaß.
 
Schatting (Schätzung), eine Landesabgabe 
auf Rügen, auf der Insel Hiddensee auch 
Kuhpfennig genannt.
 
Schatullbauer, Schatulleninsasse, 
Schatull-Kölmer, waren in Pr. schar-
werkspflichtige Lehnsbauern, die gerodetes 
Land besaßen und ihre unterschiedlichen 
Abgaben an die Kgl. Schatulle zahlen 
mussten.
 
Schatullgüter und Schatulldörfer, waren 
in Preußen freie Erbgüter und wurden 
vom Schatullmeister verwaltet. Sie waren 
aus urbar gemachtem Land entstanden, 
das gegen einen bestimmten Zins in die 
landesherrliche Schatulle verschrieben 
war. Es war privates fürstliches Vermögen 
im Gegensatz zum Kammergut, das 
Staatseigentum war. Neben dem Zins 
bestanden meist noch andere Dienste, 
so die Jagdabgabe, die aus Kopfsteuer, 
Horn- und Klauenschoß bestand. Es fiel 
auch Weidegeld an, wenn das Vieh im 
fürstlichen Wald weidete.

Historische Begriffe 



254 Sedina-Archiv, Heft 2/2008

Schlag, (pl. Schläge), das bewirtschaftete 
Land wurde in Schläge eingeteilt. Das Wort 
„Schlag“ stammt noch aus der Kolonisati-
onszeit und bedeutete damals das „Geschla-
gene“, das „Gerodete“.
 
Schöffe, auch Schöppe, war ein Gerichts-
mann, ein Dorfgeschworener (eigentlich 
ein Beisitzer im Dorfgericht), der von der 
Obrigkeit ernannt wurde.
 
Schöffenbuch, nannte man das Gerichts-
buch und auch das Stadtbuch.
 
Schoß = Steuer,
 
Schoßbücher (Schoßregister), sind 
Steuerverzeichnisse.
 
Schotten, wurden die umherziehenden 
Händler genannt.
 
Schriftsassen, kanzleisässiger Adel, 
(in Opr.) schriftsässige Ritterschaft, 
ursprünglich ein besonderer Stand, der Ver-
ordnungen des Landesherrn (Ladung zum 
Landttag etc.) unmittelbar durch besondere 
„Schrift“ erhielt. Später bedeutete Schrift-
sässigkeit im Wesentlichen das Privileg, 
schon in erster Instanz sein Recht vor dem 
höchsten Gericht zu nehmen. Das Privileg 
haftete am Grundbesitz oder auch an der 
Zugehörigkeit zu bestimmten Ämtern.
 
Schulhalter = Küster in Pommern.
 
Schulze, Schultheiß, war der grundherr-
liche Amtsträger im Dorf, dem die niedere 
Gerichtsbarkeit, das Bauernding, Dorf- 
oder Schulzengericht und die Dorfpolizei 
oblag; ihm standen Dorfschöffen zur Seite. 
Als Amtsinsignien hatte er einen Schulzen-

rock mit Hut, den Schulzenstock (Schul-
zenknüppel) und das Schulzensiegel. Im 
Gegensatz zum Sch. hatte das  

Amtsdorf einen Bürgermeister, der von 
der Dorfgemeinde gewählt wurde.
 
Schutzbürger, Schutzverwandte, waren 
Einwohner einer Stadt, welche weder
Bürger noch Eximierte waren. Es gehörten 
dazu die Gesellen, Lehrlinge,
die große Masse der Arbeiter und Tagelöh-
ner an den Handelsanstalten und die
Juden. Sie standen – mit Ausnahme der 
Juden – unter der Gerichtsbarkeit und
Polizei der Stadt, leisteten den Schutzver-
wandtschaftseid und durften kein
bürgerliches Gewerbe selbständig treiben.
Quelle: „Was waren unsere Vorfahren? 
Amts-, Berufs- und Standesbezeichnungen
aus Altpreußen“, Königsberg 1938
 
Schweizer, Holländer.
 
Separation, Separationsrezess, (Grund-
lastenablösung). Im Rahmen der Stein-
Hardenberg’schen Reformen wurden die 
Bauern vom Leibeigenen zum Grundbe-
sitzer. Da auf dem Grund und Boden aber 
Lasten, z. B.  Hand- und Spanndienste 
lagen, musste in Verhandlungen mit dem 
Grundbesitzer festgelegt werden, wie diese 
abgelöst werden sollten. Das wurde in 
Separationsrezessen festgehalten. Sie sind 
eine wichtige Quelle für die Familienfor-
schung, weil oft die Namen der gesamten 
Bauernfamilie samt Frau und Kindernent-
halten sind. 

Setzschäfer, durfte eine geringe Menge 
eigener Schafe in die Herde der Grundherr-
schaft setzen. Der Erlös wurde anteilsmä-
ßig aufgeteilt.

Historische Begriffe 



 

Setzschulze (Dorfschulze), ein Bauer, der 
vom Amtmann oder vom Grundbesitzer 
mit dem Schulzenamt betraut wurde und 
jederzeit wieder abgesetzt werden konnte. 
Er handelte nur im Auftrag und hatte keine 
richterlichen Befugnisse. Als Entgelt saß er 
meist auf einer „Schulzenhufe“.

Spanndienste Dienste.

Spannfähigkeit Dienste.

Spieker, sind Nebengebäude, Buden (auch 
Speicher).

Stadtfeldmark, meist außerhalb der Stadt 
gelegene städtische Ländereien.

Stände in Pommern (i. J. 1843), Land und 
Eigentum ist die allgemeine Bedingung der 
Standschaft. 1. Stand ist die Ritterschaft, 
2. Stand sind die Städte, 3. Stand sind die 
Landgemeinden mit den Gutsbesitzern, 

Erbpächtern (die nicht in der Ritterschaft 
sind) und den Bauern. 

Stände, meist angewandt für die rechtlich 
sozial abgeschlossene Gesellschaft, in die 
das einzelne Individuum hineingeboren 
wurde (Ebenbürtigkeit), so z. B. Adel, 
Ritterschaft, Bauern.

Statthalter, nannte man in Vorpommern 
und in Mecklenburg die Verwalter oder 
Inspektoren eines Gutes.

Straßengericht, war die Hohe Gerichtsbar-
keit über Verbrechen, die auf öffentlichen 
Landstraßen, Flüssen, Ländereien etc. 
begangen wurden. Die Straßengerichtsbar-
keit unterlag meist dem Landesherrn.
Succumbenz-Gelder, Succumbenz-
Strafen, sind gerichtlich niedergelegte 
Straf- oder Verlustgelder, zahlbar im Falle 
eines verlorenen Prozesses.

Historische Begriffe 
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2008, S. 21–40 Alan Moll traces his Hugue-
not Family’s Journey to Plöwen [Kr. Ran-
dow], Pomerania [FN Senechal] 

German Genealogy Journal, Vol. 11.  
No. 1, Spring 2008
Charlene Gaard and Tom Gaard, They 
were going to Tar an Feather the German 
Preacher – German-Americans on the Home 
Front during World War I, Pg. 1–11 – Don-
na Hollerung Turbes, Overlooks and Under-
used – Resources for Germanic Genealogy. 
[Überblick über deutsche genealogische 
Vereine in den USA], Pg. 12–15 – LaVern 
Ripley, The Role of Religion in Midwestern 
German Settlements, Pg. 16–17

German Genealogy Journal, Vol. 11. 
No. 2, Summer 2008, Finding Heinrich 
STRANDT’S Birthplace: A Case Study, Pg. 
5–11 [betr. Leopoldshagen in Pommern] – 
Delphine Richter Thomas, Four Families 
Come to Minnesota, [FN RODENWALD, BA(R)
CHENGER, KAISER, MOG(K), SCHEUNEMANN, 
TESKE, SABROWSKY, EGGERT, BAYER], Pg. 
16–17  (eb)

Alte Begriffe aus 
Nordostdeutschland
von Elmar Bruhn, Lohkamp 13,  
22117 Hamburg (elmar.bruhn@gmx.de)
8. Fortsetzung und Schluss

Tagelöhner, siehe unter Instleute

Tertialgüter, waren Landgüter im Eigen-
tum des Staates, deren Besitz und Nutzung 
aber unter dem Namen einer ewigen 
Pacht, mit einem bleibenden sehr geringen 

Zinssatz, eine bestimmte Familie innehatte. 
Dieses Tertialrecht war nur im Regie-
rungsbezirk Stralsund bekannt und war 
aus dem schwedischen Recht übernommen. 
Es war noch bis zum Ersten  Weltkrieg 
nachweisbar. 
Tertialisten waren Pächter von Teilgütern, 
weil sie 1/3 behalten durften und 2/3 an 
den Staat abgeben mussten, hieraus ergab 
sich im Erbfall das Tertialerbe.

Triftgerechtigkeit = Durchtriebsrecht → 
Hut und Trift

Triftrecht, auch beim Flößen mit ungebun-
denem Holz durch fremde Gewässer 
(Triftgewässer)

Universalsukzession, im Gegensatz zur 
Individualsukzession

Untergericht, war früher die Bezeichnung 
für die gewöhnlich niedrigere Instanz der 
Gerichte, so auch für das Fronboten- und 
das Stadtgericht.

Untertänigkeit, bedeutete bis zum Dreißig-
jährigen Krieg keine Unfreiheit an sich, 
sondern der Untertan konnte durch ein sog. 
→ Abzugs- oder Auszugsgeld sich auch 
woanders niederlassen

Urbede = Bede = Steuer = Schoß
Urfehde, bedeutet a) das eidliche Verspre-
chen, nach Verbüßung einer Haft keine 
Rache zu schwören, keine Vergeltung zu 
üben; b) das eidliche Versprechen, das 
Land aus dem verwiesen wurde, nie wieder 
zu betreten.

Vasallen  = Ministerialen

Gelesen/Historische Begriffe 
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Vetter, wird auch häufig ohne besonderen 
Verwandtschaftsgrad verwendet

Vicus, lat. für slawische Vorstadt

Viehtrieb, Viehtrift → Hut und Trift

Vierfelderwirtschaft. Bei der V. erfolgt 
die Bebauung in vier Schlägen, von denen 
einer oder auch zwei brachliegen.

Viergewerk, waren im MA die vier 
angesehensten Stände, zu denen Bäcker, 
Tuchmacher, Fleischer und Schuhmacher 
gehörten. Sie durften als erste eine Zunft  
in der Stadt gründen.

Viertelhufner = Viertelbauer

Vizinal-Verband, entstand durch die Zu-
sammenfassung mehrerer nachbarschaftli-
cher Orte zu einem festen inneren Verband, 
meist mit einem befestigten Schlossberg  
als Mittelpunkt und Rückzugsort bei Ge-
fahr. Hier wurde auch Recht gesprochen. 
In vorchristlicher Zeit auch Opferplatz.

Vollhufner = Vollbauer, Vollspänner, 
der mit seinem Gespann vollen Hofdienst 
leisten musste

Vorwerk, (siehe auch Abbau), oft eine vom 
eigentlichen Gut abgetrennte wirtschaft-
liche Einheit, z. B. Brennerei, Schäferei, 
Försterei etc.

Wehemutter, Hebamme

Weidegerechtigkeit, Weiderecht, Weide-
gang → Hut und Trift
Weidewechselwirtschaft = Feldgraswirt-
schaft mit nur zweijähriger Grasnutzung 

und mehrjährigem Fruchtwechsel nennt 
man auch Koppel- oder Knickwirtschaft

Werstmann, steht für Gewährsmann

Wiek = Ausbuchtung = Bucht

Wiekhäuser, Wieckhäuser, Weichhäu-
ser, niederdeutsch Wikhüser sind in die 
Stadmauer eingebaute Häuser oder Türme, 
die von der Stadtseite begehbar sind und 
im MA an Stelle von Wehrgängen der 
Verteidigung dienten. Nach dem Dreißig-
jährigen Krieg auch häufig als Wohnbuden 
= Wieckbuden genutzt.

Wörden, sind hofnahe Nutzflächen 
außerhalb des Flurzwangs

Wruge, Wruhe, Bürgerversammlung, 
speziell Zusammenkunft der Ackerbürger

Wüstung, verlassene und wüst gewordene 
Bauernstelle, evtl. sogar ganzes ehemaliges 
Dorf. Im Dreißigjährigen Krieg waren 
besonders viele Orte wüst geworden, sie 
wurden häufig erst wieder durch die An-
siedlungspolitik FRIEDRICHS II. kolonisiert.

Zehnmänner = Schöffen

Zehnt, war eine Abgabe zugunsten von 
geistlichen oder weltlichen Feudalherren, 
die seit dem MA als Last auf einem Grund-
stück lag und vom jeweiligen Pächter oder 
Eigentümer zu leisten war. Ursprünglich 
nur als Abgabe aus der Bewirtschaftung 
wurde er später häufig auch als adäquate 
Geldabgabe erhoben. So gab es z. B. den 
Feldzehnt, der auf die Erträge der Acker-
wirtschaft erhoben wurde. 
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Zehntrecht, ist die Befugnis den Zehnten 
zu erheben

Zehntstreit, war der interne Streit der 
Geistlichkeit oder auch Feudalherren um 
die Ausübung der Zehntrechte

Zwangs- und Bannrechte (Banngerecht-
same), wurden vom Grundherrn bestimmt 
und zwangen damit seine Hintersassen, 
z. B. nur in seiner Mühle mahlen zu lassen, 
wofür eine Abgabe zu entrichten war. So 
gab es auch den Backzwang, Brauhaus-
zwang etc.


